
Gesetzgebender Rath

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 4 (1801)

PDF erstellt am: 29.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



M«« av-ni-n s!ch »«« I. A. Sîd» m B-rz an» b»v

à.» Pogamrern. 460.
o^»a

D»i Adann«m«lt fSr 78 Nummern od, - »ür -in Vie,làhr il! IN Bern a Z-. 5 vz. und ausser Bein
rostfreu 5 Jr. 5 btz.

^ », », I -, ,,»,. ^

Der neue Schweizerische Republikaner.

Montag, den 20 September lgoi. Sechstes Quartal. Den z Ergänzungstag IX.

An die Abonnenten.

Da mit dem Stück 468, das sechste Quartal des

neuen Sch >v. Rcp u dlikaner s zu Ende geht, so

sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung

ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement

für das siebente Quartal mit 4 Fr. 5 btz. in Bern,
und mit 5 Fr. btz. postfrey ausser Bern, ungesäumt

tu erneuern.

Gesetzgebender Rath, 24. August.
Forlsetzung. 1

Folgender Antrag eines Mitglieds wird in Berathung

genommen:
B- Gesetzgeber! Obwohl die Theorie des von dem ges.

Rath aufgenommenen Organisationsplans des gerichtli-
chcn Wesens im Ganzen sich den allgemeinen Beyfall
der Kenner zu versprechen hat; so glaube ich doch, die

Einführung desselben werde bey den verschiedenen Ge.

setzen, Gewohnheiten und Vorurtheilcn, insbesondcrs

bey der herrschenden Abneigung gegen alle Neuerungen,
so viel Hindernisse finden, baß derselbe vor Jahr und

Tag kaum aufzustellen seyn wird. Diese Zwischenzeit
möchte ich zu dem Endzweck benutzen, der einzig auf
eine bleibende Weise die Rechtspflege in der Schweiz
vereinfachen, verbessern, für den Fremden wie den

Einheimischen gegen Willkürlichkcit sichern, und selbst

die schiklichsten AppellationSbezucke beleichnen kann;
nämlich: zur Sammlung derjenigen Gesetze und rechts-

kräftigen Gewohnheiten, die in den verschiedenen Can-

tonen der Rechtssprechung zur Richtschnur dienen.

Der Nutzen der allgemeinen Uebersicht und wechselseiti-

gen Kenntniß dieser Gesetze, wird nach meiner Erwar-
tung in der Folge »och dieser seyn, daß die aneinander

grenzenden Cantone, deren Gesetze und Rechtssormcn

nicht wesentlich voneinander abwichen, sich mit einan-
der zu Aufstellung eines einzigen gemeinschafUichen Ge-

setzbuchs durch den Vorschub der Regierung leicht ein.
verstehen, und zur Verminderung oer Cantonalkosten
auch die Zahl ihrer Gerichtshöfe vermindern werden.

Diese Erwartungen veranläßet! mich, Ihnen den

Antrag zu thun, die Vollzi. hung durch eine Botschaft
einzuladen, entweder von sich aus, oder, was ich für
besser hielte, durch den obern Gerichtshof vie Can.
tonsgerichte aufziifndern, in einer gegebenen Frist die

Gesetze, Gewohnheiten und Formen nach welchen in
ihren Cantonen das Recht geführt und gesprochen wird,
(samt ihren Bemerkungen zu deren Verbesserungen)
einzusenden.

Was mich noch mehr in diesem Antrag bestärkt,
ist die von einigen Mitgliedern des obersten Gerichtshof
erhaltene Nachricht, daß nicht nur die hinter dem
obersten Gerichtshof liegende Sammlung der hclvetis.

Gesetze unvollständig sey, sondern daß in mehrern Can-
tonen, die Gerichtsbehörden selbst über die Kraft der

vorhandenen Gesetze uneinig sind, so daß die einten

darnach sprechen, die ander« nicht.

Der Rath beschließt, über diesen Gegenstand nicht
einzutreten, sondern ihn den betreffenden künftige»
Behörden zu überlassen.

Am August war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 26. August.

Präsident: Gmür.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B. Gesetzgeber! Die Gcmeindskammer von Zürich
hat Ihnen eine Beschwerde über zwey Vollzlehunqs.
Beschlüsse eingegeben, zufolge welchen, ohngeachlct

ihrer Eigentimmsansprüchen, das Schloß Kyburg zu
cin-r allgemeinen Zuchthausanstalt eingerichtet werden
sollte. Sie haben hierauf dem Vollziehungsrath einge.

laden, Ihnen einen Bericht üder diesen Gegenstand,
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nebst einer Abschrift des Beschlusses vom i?ten April
zur weiteren gesetzlichen Verfügung mitzutheilen.

Da nun aber der Vollz. Rath, in Betracht der

gegenwärtigen sehr veränderten Umständen beschlossen

hat, die Vollziehung der gedachten Beschlüsse aufzu-

heben, und es der künftigen Regierung zu überlassen,

was sie deßwegen zu entscheiden für gut findet, so glaubt
der Vollz. Rath, daß der von Ihnen verlangte Bericht
nicht mehr nöthig sey, und beschränkt sich demnach

ans die blosse Anzeige, daß die Vollziehung des er-
wähnten Beschlusses vom 15. April suspendirt wor.
den sey.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
Commißion gewiesen:

B- Gesetzgeber! Ans das Begehren des B- Caspar

Bodmer von Zürich, daß ihm eine Torfkohlen-Pa-
tente ertheilt werden möge, und sowohl aus das hier,
über aufgestellte Befinden der Bergwerksadministration,
als auch die über diesen Gegenstand eingegangenen

Berichte des Finanzmimsters und des Ministers der in-
nèrn Angelegenheiten, glaubt der Vollz. Rath, die

verlauste Patente nicht verweigern zu dürfen Er legt

Ihnen demnach hiebey sowohl den zu diesem Ende ge-

nommenen Beschluß, als auch die erwähnten Berichte
und Gutachten zur Einsicht und Prüfung vor, und

ladet Sie ein, den Beschluß, wann er Ihre Zustim-

mung erhalten hat, zu sanctioniren.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die ?rim.
Gesttzg. Commißion gewiesen ;

B. Gesetzgeber! Seit der kürzlich Ihnen zugestand-

ten Botschaft wegen zurükgekommenen Offizieren von

dm Emigranten - Regimentern, die um Amnestie-Er-
theilung für ihre Personen ansuchten, sind dem Vollz.
Rath wieder mehrere Bittschriften anderer im ähnlichem

Falle sich befindenden Individuen zugekommen, durch

weiche der Wunsch vorgetragen wird, daß auch auf sie

die Wohlthat der Amnestie und ihre Folgen ausgedehnt
Werden möchten.

Nachfolgendes find die Namen der neuen Petitionärs:

Aus dem Canton Züri ch.

Ioh. Füesly, gewesener Oberkieutenant.

s. Heinr. Bleuler dito. dito.
Friedr. Wehrli dito- dito.

4- Hans Landolt dito. dà
Ioh. O?rv dito. dito.

6. Melchior Nüscheler djro. dito.
Sämtlich unter Nvverea und Bachmann..

Aus dem Canton L i n t h.

Oswald Brodcrs von Sargans, gewesener Ober«
lieutenant unter Bachmann.

Aus dem Canton L u zern.
Iost. Mohr, gewesener Haupimann unter Vachm.
In allem 8 Offiziers, wovon die 7 ersten bereits

zu Hause angelangt find.
Der Vollz. Ralh steht auch dießmal in der Be«

glaubignng, Ihnen B. Gesetzgeber vorschlagen zu köm

nen, abgedachte Offiziers unter den durch das Gesetz

vorgeschriebenen Bedingungen der Amnestie theilhaftig
zu erklären, und zwar trägt er um so weniger Beden-
ken über diesen Vorschlag, da die obigen Petilivnairs
der Mehrheit nach, als subalterne OWcre gedient
haben, und keineswegs unter die Klasse der gefährli-
chern Verführer zu gehören scheinen; auch sind mch-

rere derselben durch Zusammcutrrssen »nglüklicber Um-
stäube und Mangel am nöthigen Lebensunterhalt, zu.

einem Schritte verleitet worden, über welchen sie nun
Reue bezeugen.

Aus diesen Beweggründe» werden Sie B. Gesetz-

gcber eingeladen, in Folge des iiten Artikels des Ge-
setzes vom 28. Febr. >8c>c>, diesen Gegenstand ihrer
Berathung zu würdigen, wozn dann auch alle sich dahin,
beziehenden Billschriften und andere Akten Ihnen mit-
getheilt werden.

Aus Anlaß dieser Botschaft wird von einem Mit«
glied der Antrag g than den schon chmals geschehenen

Vorschlag zu Ertheilung einer allgemeinen Schuldner«
gcsscnhcit für alle revolutionaire Vergehen, wieder m
Berathung zu nehmen, welcher Antrag reglemenlmäßig
auf den Canzleytisch gelegt wird.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Crim.
Gesttzg Commission gewiesen;

B. Gesetzgeber! Magdalena, Tochter des Johann
Peter Gaclict von Gruyeres, Ehefrau des Ludwig
Molliet, wohnhaft in der Gemeinde Eerniet, hat ein

paar silberne Schnallen und ein Hemd entwendet.

Dieser Diebstahl geschah nach Einschlagung einer Fen-

sterschcibe und Erbrechnng eines Kleiderkastens. Nicht
lang nachher wurden die Schnallen ausfindig gemacht,

und Magdalena Molliet, welche sie verkauft hatte,
wurde gerichtlich in Verhör'genommen. Mittels sal»

scher Angaben und Lügen gelang es ihr, sich der Ueber»

Weisung dieses Verbrechens und der dadurch verdienten

Strafe zu entziehen. Sie wurde wieder «ach Hause

entlassen : allein bald nachher von Gewissensbissen beim,

ruhigt, stellte sie sich aus eigenem. Antrieb vor ihrem



Richter, bekennte ihre Schuld und begab sich in die

Gefangenschaft, allwo fie einige Wochen mit einem

sechsmonatlichen kleinen Säugling, und dam noch ge-

segneten Leibes, im Gefängnisse faß; nachher würbe
sie von dem Cantonsgeeicht zu Freybnrg zu einer drey-
jährigen Einfperrung vermthcilt; sie wurde beym Ein-
tritt in das Zuchthaus von ihrem Säugling getrennt,
«nd diese Trennung war um so härter für Magdalena
Molliet, da dieses Kind wenig Tage nachher gestorben.

Heute nun flehen ihre ^jährige kränkliche Mutter und

ihr beynahe sojähriger Schwäher um Gnade für die

Unglükliche.

B. Gesetzgeber! Das sreywillige Geständniß der

Magdalena Molliet, nachdcn) sie gänzlich frcygesprochen

war, ist ein moralischer Beweis, daß diese Weibcper-
son im Laster noch nicht verhärtet, und ihre Reue

aufrichtig sey. Der Verlust eines Kindes, den sie sen

nen Leiden zuschreibt, ihr wirklicher Zustand der Schwan,
gerscbaft, erheischen Theilnahme und sogar Rüksichlen.

Dir Gründe der Billigkeit scheinen dem Vollz. Rath
hinreichend zu seyn, um Ihnen B. Gesetzgeber, den

Vorschlag zu machen, der Magdalena Molliet die

Gnade zu willfahren, daß sie nach Hause zurükkehre,

und unter der Aussicht der Ortsobrigkeiten daselbst so

lange verbleiben dürfe, als ihre Einfperrung hätte
dauren sollen.

Der Voll; Rath macht Ihnen die Anzeige, daß
er in Betrachtung der hohen Schwangerschaft dieser
Weibsperson, ihr schon vorläufig die Freyheit gestattet

hat, nach Hause zu gehen und daselbst unter Aussicht
der Polizcy bis auf weitern Befehl zu verbleiden.

Der von der Coustilulionscomnüßion angetragene
Gftzvorschlag über die Verhältnisse und Arbeiten der
allgemeinen helvetischen Tagsatzung, wird in Berathung
und hierauf angenommen.

Folgender Bericht der Constittitionscommtßion wird
in Berathung und hierauf angenommen:

B. Gesttzgcber! B. Cbrist. Fiechter von St. Georgen
im Würirmbergischen, der sich als Schuhmacher seit

5 Jahren in der Schweiz aufgehalten, und mit einer

Schwcizerbürgerin, Maria König vonWiswyl, vereh-

licht hat, bittet den gesetzg. Rath um die Ertheilung des

helvetischen Bürgerrechts und die Erlaubniß sich ein

Gemeindsbürg reecht zu erwerben.

Da seit der Zeit, wo diese Petition dem gesetzg. Rath
eingereicht wurde, von dcmslben ein Gesetz ausgieng-
wie Fremde ins helvetische Bürgerrecht aufgenommen
werden können, und diesem Gesetz zufolge der Vollzie-

hung die Ertheilung der Naturalisation überlaste» ist,
wann der Fremde die vorgeschriebenen Bedingungen
erfüllt hat; so trägt die EonstttuttoiiscomNlßtoa au,
diese mit mehrcrn Beylagen begleitete Bittschrift des

Fiechter an den Vollziehungsrath zu übersenden.

Folgendes Gutachten der Polizeycommißion wird in
Berathung und der Antrag desselben hieraus ange»
nom men :

B. Gesetzgeber! Seit undenklichen Zeiten existirt in
der Gemeinde Bern ein Wochenblatt, das zur Bequem,
lichkeit des Publikums, zur Erleichterung des Verkehrs
und der Befriedigung gegenseitiger Bedürfnisse diente 5

und bis dasselbe dem Stempel unterworfen wurde, um
den billigen Preis von jährlich drey Franken zu erhal,
ten war.

Dieses Institut machte unter der alten R giecungs
ein Privilegium aus, das aber mil der Beschwerde ver»
bunden war, alle obrigkeitliche Publikationen un-mt-
geldlich aufzunehmen; zu gleich war es auch ausdrük,
lich und gesetzlich bestimmt, eines derjenigen Publika»
tiousmittel zu seyn, die gewisse Rechte und Verbind-
lichkeiteu erzeugen; es wußten nämlich, und, da die
Cwilgesctze nicht abgeändert sind, müssen noch dermal
alle Aufforderungen der Gläubiger bey Gelbslagen und
denLkciis inventani, die Gantstcigermigeu, Bevogtun»
gen u. dgl. diesem Blatt eiugerükl werden.

Seit der Revolution bis dato bliebe dieses Institut
in seinem alten Gang und iu seinen ehemaligtk Rcchls»
und Pflichtverhältnissen.

Unlängst nun betparb sich B- Eyer, Weberenwirth
zu Bern, begründt auf das Gesetz der GewerbSfreyssh,,
bey dem Vollz. Rath um die Erlaubniß ein zweytes
Wochenblatt herauszugeben, wurde aber damit abge-
wiesen.

Jezt beschwert sich derselbe bey Ihnen B. G. übe»

diesen Beschluß der Vollziehung, «st anbey erbklig,
gleich dem Herausgeber des ordentlichen Wochenblatts,,
alle obrigkeitlichen Publikationen unentgeldlich in seiwm
neuen Blatt aufzunehmen, und bittet um die Gestat»

tung der Herausgabe eines solchen Blatts.
Seine Gründe sind das Gesetz über die Gewcrbsfrey»

heit, unter welchem der Pekent in andern Hinsichlew
selbst leidet, und das Beyspiel anderer Städte, wo
mehrere solcher Wochenblätter herauskommen.

Der gesetzg. Rath fodertc dem Vollz. Rath über die
Gründe der Abweisung des B- Eyer seinen Bericht ab«

und erhielt von demselben die Antwort: ,.-taß er, dw
schon, ein solches Blatt in Bern vorhanden ist und der



Verleger desselben die Psticht auf sich hat, die Publika.
tionen der Regierung und der Can.'oiisbchörden uneut-

geidiich darin» aufzunehmen, ei» Gutachten der Verw.
Kan mer über das Begehren des B. Eyer einziehen zu

.müssen glaubte, aus welchem sich ergab, daß zwey

solche Lokalblätter nicht neben cina der bestehen könn,

ten, und besonders daß es dem V.rlegcr deS bestehen,

den Wochenblatts unmöglich fallen würde, seine bus.

l,engen Verpachtungen gegen dte Regierungsbehörden

noch ferners zu erfüllen, wenn noch ein zweytes Blatt
diese Art ertaubt würde."

Euere Commißion nach reifer Uebcrlegung der Sache

muß finden, daß, da das Institut des Berner Wochen-

diaklS sowohl mit der Promulgation obrigkeitlicher

Buvllkaaoucn als aber selbst mit den Civilgefetzen des

Cantviis in enger Verbindung steht, mithin eine Poü-
zcyaustalt ansmgcht, deren Bcybehaltung oder Abschas-

fung von der vollziehenden Gewalt abhängt, und nun
der Voll'. Naih, was übrigens Eure Commißiou stibst

glaubt, findet jenes Institut, das sehr zwekmäßig ist,

könne als Poiiziyanfialt nicht anders bestehen, als durch

die Befigniß, das einzige Avisblw.t in der Gemeinde

Bern zu seyn, annebens solches für das Bedürfniß
dfi'cc Gemeinde und umliegender Gegend genügt, so

tragt Eure Comnüß.on darauf an, in die Petition deS

B Eyer uicht einzulrette».

Von der Finaiizcommißion wird über das Begehren

des V. Ioh, W.'iiztnger, M iller zu Mcilstorf, Caut.

Baden, wegen Adkauf eines Erblehenziuses von ;o
Müll Getrcid an das Kloster Einstedlen, Bericht er.

stat ct, mid derselbe dahin angenommen, daß dieser

G genstano als eine Finanzfache vor allem aus vor den

Bot!;. Räch gehöre, wohin diese Bittschrift gesandt wird.

Folgende von der Finanzcommißion ang tragcne

Botschaft wird angenommen:
B. Vollz. Räthe! In beyliegender Bittschrift be.

gchren'die Anthciihaber des Genieindgms zu Octiken,

Disir. Basscrstorf, C- Zürich, neuerdings, eine schon

rieft gesicherte und verweigerte Theilung eines Theils

ihrer liegenden Gemcindgütcr und dringen zur Unter,

stützung ihres Begehrens Gründe an, die dasselbe zu.

laßig zu machen scheinen. Um ader hierüber gründlich

urtheilen zu können, bedarf der gesetzgebende Rath e'«
ì

nerseüs die Versicherung, daß die Anzeigen dieser Bitt-
schrifc richtig dargestellt seyen, und anderseits auch die

Gegenbemerkungen des sich der Theilung widersetzenden

Burgers dieser Gemeinde, in sofern er neue, noch

nicht eing.g.bne, wider diese Bittschrift anzuführen

hat. Der gesetzgebende Rath ladet Sie daher B- V. R.

ein, ihm diese Gegenbemerkungen und besonders ein«
- Berichtigung der anfällig widersprochenen Thatsachen
^ und übrigen Anzeigen zu verschaffen,

j Die Finanzcommißion erstattet folg nde» Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! In emcr Ihrer staatsniril'fchaftlt,
chen Commission übergchenen Bittschrift beklagen sich
die Pächter eines Schafhausischm Rcbhoss zu tlhwicsci,
im Distr. Lenken C. Zürich, daß ihnen von der Verw.
Kammer des Cantons Schafhausen sowohl als vom
Finanzministerium, cin-rsciis keine gebührende Eutschä.
digung ertheilt werde, fur die Unterlassung einer laut
dem Lchenaccord ihnen schuldigcn jähriichen Abliefern, g
von 8-- Bürden cschaub und Wägen Din,er,
und auberseils daß ihnen eine billige Cutset äcjguug ver.
weigert werde, fur die großen Verheerungen und be.
trächclichcn Kriegslasten, welche ihnen unmittelbar von
der Bewerbung dieses Nalionalrebgms zufielen.

Ihre Commigion fühlte zwar daß es dem gesttzg'b.
Nach nicht zukomme» kaun, in solche bloße Abmini-
stcarioi'sgegenstände einzutreten, indem diese ausschl es.

send der vollziehenden Gewalt zustehen; allein da eâ sich

der gcsetzg. Rath noch immer zur Wich: machte, die
ihm einkommende!, Bittschriften sorgfältig zu unlecsu.
chen, so glaubt sie sich auch vcrpßichiet, anzuzeigen,
daß laut bcylicgcnd.in Original,Lehencontraclc tem Be-
stäuber jährlich zum Behuf dieses Redguts ;o Wägen
Bau und 80 Bürde» Schauv unentgeldlich verad-
folgt werden sollen. Natürlich war die Z,j hterftll, g
dieser Pachlbebingling während 2 Jahren den Pächtern
sehr nachlheilig,; dem ungeachtet heißt es in dem Ab.
weisungsbeschliiß deS Finanzmimsteeiums wörtlich also:

„ Die 6c> Wägen Dünger wurden nur unter dem Na«
men von Benag ver,prochen, und können jezt um so

weniger angesprochen werden, da nach dem eignen
Geständnis der Pächter das Redgut nicht gedüngt wurde,
weiches den Staat vielmehr berechtigte
von den Lehenmännern Entschädigung
zu so dern. In Betracht ader daß die »so Bürde»
Schaub von den Pächtern laut Contract und Recht
angesprochen werden, so sind ihnen selbe zu ecstatlen."
Es ist also leicht zu begreifen, daß eine solche Rechts,
spaltung. durch die zwey vom Staat in dem gleichen j.
versprochn? Leistungen, welche er nicht erfüllte, vom
Finanzministerium so ausg legt werde», daß die eine

»ur Entschädigung des Pächters, die andere gar aber

zur Entschädigung des nichtleisten dcn
Staats Anlaß geben soll, die Bittsteller nicht ebcn

beruhigen konnte. (Die Fortsetzung folgt.)
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